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PERSÖNLICHES VORWORT

Einem konspirativen Treffen zwischen Alice Burgmair, Michael Drasdo und Olrik
Vogel verdankst Du, mein lieber Ehemann, das Entstehen dieser Festschrift. Der
Beck Verlag, namentlich Herr Dr. Schäfer, nahm das Projekt bereitwillig auf. Den ge-
fundenen Autoren, alle Wegbegleiter über lange Jahre, war es ein Bedürfnis an die-
sem Werk mitzuwirken.

Du wurdest am 29.7.1939 in Kaiserslautern geboren. Dort bliebst du nicht lange.
Dein Vater war General – ohne Parteibuch –, was Dir immer wichtig zu erwähnen ist.
Deshalb seid Ihr oft umgezogen. ImMärz 1945 lebtest Dumit Deiner Familie (Mutter,
Schwester, Tante, Cousinen; ohneMänner, die imKrieg waren) inWürzburg, als es in
einer Nacht dem Erdboden gleich gemacht wurde. Du hast in dieser Nacht Deine
Familie im Getümmel verloren. Aber das Glück war auf Deiner Seite. Eine Metzgers-
familie hat Dich aufgenommen, was zu Zeiten des Krieges mehr wert war, als Gold.
Mit deren Hilfe hast Du Deine Familie wiedergefunden. Die folgenden Jahre habt Ihr
in Escherndorf gelebt. Dort bist Du zur Grundschule gegangen; nur jeden zweiten
Tag, denn es gab nur eine Lehrerin. Diese war 18 Jahre alt, hatte gerade Abitur, war
aber „entnazifiziert“. Vormittags unterrichtete sie die Klassen eins bis vier, nachmittags
die Klassen fünf bis acht und am nächsten Tag imNachbardorf.

Deine Mutter starb, als Du gerade fünf Jahre alt warst. Dein Vater war bis 1950 in
Kriegsgefangenschaft. Deine Tante hatte also die Mutterrolle übernommen. Mit
dieser und ihren beiden Töchtern, Deinen Cousinen, seid Ihr schließlich nach
Bonn umgezogen, noch ehe es Bundeshauptstadt wurde. Die Hauptstadtfrage ent-
schied sich damals zwischen Frankfurt a.M. und Bonn. Eine spannende und für
Deine Familie wichtige Entscheidung. Deine Tante führte dort ein Hotel Garni.
Das hieß „Haus Bayern“ und wurde zur ersten Landesvertretung Bayerns in Bonn.
Dort hast Du als Junge die damaligen Größen der bayerischen Politik kennen-
gelernt. Die ersten Kontakte nach Bayern waren geknüpft.

Damit Du nicht nur von Frauen umgeben bist und erzogen wirst sorgte Deine
Tante dafür, dass Du einen Vormund bekamst. Es war dies Anton Pfeiffer, der erste
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland nach dem Krieg in Belgien. Das hatte
Dir sehr imponiert. Du wolltest auch in den diplomatischen Dienst. Dein Vormund
sorgte allerdings dafür, dass Du auf das von den Jesuiten geführte Internat des
Aloisiuskolleg in Bonn Bad Godesberg kamst. Dort hast Du eine hervorragende
humanistische Ausbildung erhalten; aber kein Französisch, also keine guten Voraus-
setzungen für den diplomatischen Dienst. Was für ein Glück für uns.

Nach dem Abitur folgtest Du dem Lockruf eines Mitschülers nach München, wo
Du seit dem Jahr 1959 zuhause bist. Das juristische Studium hast Du in München,
mit einer kurzen Unterbrechung in Kiel, absolviert. Deine unbeschwerteste Zeit.
Gleich mit Beginn der Referendariatszeit hast Du in einer Anwaltskanzlei zu arbei-
ten begonnen. Zunächst nur Schreibarbeiten, dann Gerichtstermine, dannMandan-
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tengespräche und schließlich das ganze Spektrum der anwaltlichen Tätigkeit. Dein
„Chef“ hatte Dir das Terrain weitestgehend überlassen. Dort hast Du Dein Rüstzeug
für den Anwaltsberuf gelernt. Das war Dir auch ausreichende Vorbereitung auf das
zweite Staatsexamen. Die eigentliche Examensvorbereitung verbrachtest Du zwei
Wochen alleine, ohne Fachliteratur in den Tiroler Bergen. Wir haben dort noch
heute einen Zweitwohnsitz. Du kamst ausgeruht und braungebrannt zu den Exa-
mensklausuren; ganz anders, als alle Deine Kommilitonen. Es war offensichtlich
eine gute Vorbereitung, denn es führte zu einem Prädikatsexamen.

Aber keine Zeit für eine Promotion. Du wolltest sofort als Anwalt arbeiten. Dies
machst Du seither mit Leidenschaft und Augenmaß. Das obwohl Dir Streit zuwider
ist. Viel lieber sitzt Du über der Gestaltung von Verträgen bis zur Entwicklung von
ganzen Baugebieten, zunächst im Gespräch mit allen daran Beteiligten: dem Bauträ-
ger, dem Architekten, dem Vertrieb, dem potenziellen Verwalter. Die Schaffung von
„Neuem“ im Gespräch mit Menschen, die alle das gleiche Ziel verfolgen, kann si-
cher als Deine Lieblingsbeschäftigung im anwaltlichen Betrieb bezeichnet werden.

Ebenfalls mit Leidenschaft widmest Du Dich der Vortragstätigkeit. In zahlreichen
Vorträgen kümmerst Du Dich um die Fortbildung der Kollegen – auch ich habe
davon profitiert – und Verwalter. Es gelingt Dir darin immer wieder, schwierigste
Sachverhalte und die immer komplexer werdende Rechtsprechung transparent zu
vermitteln. In den letzten Jahren hast Du Deine Vortragstätigkeit zurückgefahren.
Du bist der Meinung, dass die Jungen übernehmen sollen.

Lange Jahre warst Du auch Vorsitzender der ARGE Mietrecht und Immobilien
im DAV, bis Du das Amt an einen jüngeren, Thomas Hannemann, abgeben konntest.
Die ARGE hast Du mitbegründet. In zähem Ringen mit den Baurechtlern hast Du
mit dafür gesorgt, dass die ARGE die „Immobilie“ im Namen tragen darf. Du ge-
hörst nach wie vor dem Vorstand an. Dein Rat ist auch dort immer gefragt.

Für Dein soziales Engagement im Lions Club München Opera, dessen Grün-
dungsmitglied Du bist, findest Du auch immer noch Zeit. Auch dort gilt Deine De-
vise: Die Jungen sollen ran. Deshalb ist der Lions Club München Opera auch kein
„Altherrenclub“, wie ich ihn immer despektierlich bezeichnete. Es ist ein lebendi-
ger, junger Club, der gerne die Meinung und den Rat der älteren Herren annimmt.

Du bist jetzt 80 Jahre alt, und immer noch nicht müde. Mit voller Kraft widmest
Du Dich nach wie vor Deiner anwaltlichen Tätigkeit. Es würde Dir etwas fehlen,
wenn Du nicht mehr arbeiten dürftest. Du hast immer diejenigen bedauert, die
mit 65 Jahren in die Rente geschickt werden. Deine Arbeit zeigt, dass Deine Ener-
gie ungebrochen ist. Deine Erfahrung ist für Deine Mandanten und Kollegen im-
mer wertvoll. Ich wünsche Dir, dass Du so lange arbeiten kannst, wie Du Freude
daran hast. Ich wünsche Dir, dass Du nur noch die Arbeiten machen darfst, die
Dich erfreuen. Die Voraussetzungen dafür hast Du durch Aufbau eines jungen
Teams in Deiner Kanzlei zusammen mit Jürgen Hillmayer geschaffen. Ich wünsche
uns, dass Du ausreichend Zeit für Entspannung und Urlaub findest.

München, im Februar 2019 Beate Müller



VORWORT

„Lesen Sie den Müller!“ Das waren die Worte des damaligen Vizepräsidenten
Peter Selk bei meinem Eintritt in die 1. Zivilkammer des Landgerichts München I,
als ich ihn fragte, wie ich mich denn fachlich auf die neue Aufgabe einstimmen
könne. Damit war das in der NJW-Schriftenreihe erschienene Werk „Praktische
Fragen des Wohnungseigentumsrechts“, damals in der 3. Auflage, gemeint. Ich be-
gegnete Horst Müller zum ersten Mal also in Buchform. Peter Selk riet mir allerdings,
die ersten sechzig Seiten, die sich mit der Begründung von Wohnungseigentum
und einer sehr ausdifferenzierten Abgrenzung von Sonder- und Gemeinschafts-
eigentum beschäftigten, zu überspringen, mit dem Hinweis, dies sei (noch) zu an-
spruchsvoll. Ich kämpfte mich trotzdem durch, ging aber dann doch gerne zügig zu
den anderen Kapiteln über, die anschaulich die ganze Bandbreite und Vielfältigkeit,
aber auch die Komplexität des Wohnungseigentumsrechts aufzeigten. Das war im
Jahr 2003 und legte den Grundstein meines Interesses für das Wohnungseigentums-
recht, einem Rechtsgebiet, das für viele Jahre auch meine juristische Heimat wer-
den sollte. Heute befinden sich die 6. Auflage und das von Horst Müller heraus-
gegebene Beck’sche Formularbuch zum Wohnungseigentumsrecht in der aktuellen
Auflage in meiner persönlichen Bibliothek.

Schon bald begegnete ich dem Verfasser dann in Persona. Seine Präsenz, fach-
liche Kompetenz und Souveränität beeindruckten. Horst Müller vertrat eines der
zwei Mitglieder einer höchst zerstrittenen WEG im Münchner Süden, die zum da-
maligen Zeitpunkt über fünfzig Beschwerdeverfahren bei uns anhängig gemacht
hatte. Diese Streitigkeiten machten nahezu 1/3 der gesamten laufenden Verfahren
in der Kammer aus. Wir sahen uns also häufiger.

Blicken wir zurück: Das Wohnungseigentumsgesetz trat am 15.3.1951 in Kraft
und ist damit ein relativ junges Gesetz. Horst Müller begleitet das Wohnungseigen-
tumsrecht fast von Anfang an. Wir beide erlebten noch die Zeiten, als dieses
Rechtsgebiet unter der Flagge der Freiwilligen Gerichtsbarkeit segelte. Es galt der
Amtsermittlungsgrundsatz. Dritte Instanz war das Bayerische Oberste Landes-
gericht, das mit seinen Entscheidungen die Rechtsprechung lange Zeit ent-
scheidend geprägt hat. Daneben bestand die Möglichkeit, bei divergierenden
obergerichtlichen Entscheidungen, den Rechtsstreit dem Bundesgerichtshof vorzu-
legen. Vor allem zwei Entscheidungen sind hier zu erwähnen. Zum einen der
grundlegende Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 20.9.2000 (Az.: V ZB
58/00), welcher der bisherigen Praxis, wonach ein unangefochtener Mehrheits-
beschluss auch dann gültig war, wenn die Angelegenheit eine Vereinbarung bzw.
Einstimmigkeit erfordert hätte (sog. „Zitterbeschluss“), eine klare Absage erteilte.
Es galt, zwischen vereinbarungswidrigen bzw. vereinbarungsersetzenden und ver-
einbarungsändernden Beschlüssen abzugrenzen. Der Aspekt der formalen Be-
schlusskompetenz wurde erstmals vertieft in den Fokus gerückt, ein Gesichtspunkt,
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der in der aktuellen Rechtsprechung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Am
2.6.2005 wurde dann mit einem weiteren Paukenschlag des BGH eine neue Ära
eingeleitet. In diesem Beschluss (Az.: V ZB 32/05) erkannte der Bundesgerichtshof
erstmals die Teilrechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft an. Um
diese Zweigleisigkeit von den übrigen Wohnungseigentümern zum Verband
ranken sich bis heute viele Fragen: Wie sind die jeweiligen Aufgaben- bzw. Zustän-
digkeitsbereiche bis hin zur zentralen Frage der Haftung zB bei unterlassenen Sanie-
rungsmaßnahmen gegeneinander abzugrenzen? Wer ist für welchen Streitgegen-
stand im Einzelnen aktiv- bzw. passivlegitimiert? Wie weit reicht die geborene
Ausübungsbefugnis des Verbands und welche Ansprüche sind – wie etwa der
Anspruch auf Zustimmung zur Änderung der Gemeinschaftsordnung – klassische
Individualansprüche, die die Gemeinschaft nicht gemäß § 10 Abs. 6 Satz 3 WEG
an sich ziehen kann? All diese Entwicklungen begleitet Horst Müller sowohl in sei-
nen zahlreichen Veröffentlichungen als auch als gefragter Referent auf vielen Ver-
anstaltungen – durchaus auch kritisch – und bereichert die Diskussion mit seinem
großem Erfahrungsschatz, der neben dem dogmatischen Ansatz und dem reichen
Fachwissen immer die Belange der Praxis im Blick hat. Dies, dh die Auswirkungen
und die Umsetzung der richterlichen Entscheidungen sowie bereits im Vorfeld die
Gestaltung einer „gerichtsfesten“ Gemeinschaftsordnung sind ihm ein wesentliches
Anliegen.

Am 1.7.2007 trat die WEG-Novelle 2007 in Kraft, die weitreichende Änderun-
gen bzw. Neuerungen brachte. Die mit der grundlegenden Entscheidung des BGH
vom 2.6.2005 anerkannte Teilrechtsfähigkeit des Verbandes wurde nunmehr kodi-
fiziert. Es wurden insbesondere zur Änderung der Kostenverteilung, Zulässigkeit
von Modernisierungsmaßnahmen etc – in Reaktion auf den Zitterbeschluss –
neue Beschlusskompetenzen eingeführt, in § 21 Abs. 8 WEG die Möglichkeit der
gerichtlichen Beschlussersetzung, die in der Praxis immer mehr an Bedeutung ge-
winnt, geschaffen und das Verfahrensrecht in die Zivilprozessordnung eingegliedert.
Die Rechtsfragen wurden immer komplexer. Die Umsetzung der aktuellen Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs zur Jahresabrechnung, die rechtliche Behandlung
der Untergemeinschaften, die Auswirkungen der Teilrechtsfähigkeit des Verbands
im Innenverhältnis, die genaue Konturierung der Beschlusskompetenz im Einzel-
fall, die Abgrenzung der Individualklagebefugnis zum originären Zuständigkeits-
bereich des Verbands, all dies wird uns – Rechtsanwälte wie Richter – noch einige
Zeit beschäftigen. Horst Müller hat viele dieser Fälle vertreten und mitgestaltet.
Und es war dann auch einer seiner Fälle, in dem die 36. Zivilkammer erstmals die
Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen hat. Die Rede ist vom sog. „Villa-Fall“
(Urt. v. 18.6.2010, Az.: V ZR164/09), in dem eine Beschlussfassung über die Kos-
tenverteilung der Sanierung des Dachs eines Hauses in einer Mehrhausanlage
gemäß § 16 Abs. 4 WEG auf dem Prüfstand stand. Ich kann mich noch gut an die
Berufungsverhandlung und die engagierte Diskussion mit den Rechtsanwälten er-
innern.

Nunmehr steht eine weitere WEG-Reform an, die insbesondere erleichterte
Möglichkeiten der Beschlussfassung bei der Installation und Nutzung einer Lade-
möglichkeit für elektrisch betriebene Fahrzeug sowie bei Maßnahmen, die für eine
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behindertengerechte Nutzung des Sonder- oder Gemeinschaftseigentums erforder-
lich sind, vorsieht. Auch diese begleitet Horst Müller als Mitglied im Vorstand der
Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und WEG im Deutschen Anwaltsverein, welcher
im September 2018 eine entsprechende Stellungnahme abgegeben hat. Sein Wort
hat Gewicht. Horst Müller prägt nicht nur die Rechtsanwendung, sondern auch die
Rechtsentwicklung im WEG-Recht in ganz entscheidendem Maße. Zu Recht
sieht er das Wohnungseigentumsrecht nicht als statisches Gebilde, sondern – seiner
hohen wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung entsprechend – als ein Konstrukt,
das den jeweiligen Entwicklungen angepasst werden muss, um seiner Funktion
eines angemessenen Interessenausgleichs und einer praktikablen Anwendung ge-
recht werden zu können.

Horst Müller besticht nicht nur durch seine Expertise, seine Schriftsätze und seine
Dynamik – der Tag scheint für ihn weit mehr als 24 Stunden zu haben –, die Ver-
bindung von dogmatischer Tiefe mit dem klaren Blick für die Praxis, sondern auch
und gerade durch seine Persönlichkeit. Immer sachlich und vornehm. Wenn er
einen Fall nicht gewinnt, nimmt er es, wie er es selbst formuliert, sportlich. „Ich
werde die Kammer nicht überzeugen, aber .. .“ und dann folgt ein fulminantes
Schlussplädoyer. Einer, der gestaltet und befriedet. Ein Kämpfer mit Augenmaß,
der seine Mandanten führt. Ein Rechtsanwalt, der das Gericht nicht als Kontrahen-
ten begreift, sondern als Partner im Dienste einer gemeinsamen Sache. Ein Vorbild.
Es ist mir eine Ehre, an dieser Festschrift zu seinem 80.Geburtstag mitzuwirken, zu
dem ich herzlichst gratuliere, verbunden mit den besten Wünschen für die weitere
berufliche und persönliche Zukunft.

München, im Februar 2019 Maximiliane Kuhmann
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